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SS . Lahrgang« . 29 Freitag , den 31 . März 1816.

Amt licher  Teil.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Betr.: Abgabe »$m Kupfer , Messt««. Utlstel.
Unter Bezugnahme auf die im KreiSblott Nr. 24 von 1916

Zit meiner Verfügung v,m 14. 3. 16 K. 1604 abgedruckten Le-
Itlintmachung deS stellv. Generalkommandos 18. Armeek. erinnere
|li$wiederholt daran, daß bis ;nm 31. 8. 1916 sämtliche» in
p Gemeinden befindliche Kupfer. Messt««, Utckel an das
leger der Gemeinde abgrgebeu sei« must.

Ausgenommen hiervon ist nur dar Fünftel der Kupferktffcl,
llteS vorläufig in den Gemeinden unter den bekannten Bedin-

«luige» zurückbehalten» erden darf und solche Gegenstände für die
fl eine Ausnahme zugelassen ist.

Auch an die pünktliche Korlagr aller Aagerbücher bi»
4. 1916 mied ertuuert.

Westerbur«, den 29. Marz 1916. Der Aaudrat.
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#« die Herren Bürgermeister der Landgemeinde« .
Betr. : Abschluß der Köcher der G^ teiuder -echuer.

L Nach§ 18 der Dienstanweisung für die Gemeinderechner vom
Februar 1898 sind die Bücher deS Rechners nach Ablauf des

iechliungSjahreS(1. April) noch einen halben Monat offen zu
Mu, um diejenigen Einnahmen und Ausgaben, welche noch dem

illen Rechnungsjahre angehörr», aber auS irgend welchen Gründen
ß »ach Ablauf desselben geleistet werden, noch für daS alte Rech.
Wgtjahr buchen zu könne». Die Bücher find am 15. April end.
"ltiz abzufchließe,. Der Abschluß darf also nicht erst durch den
rchliungSsteller bei Stellung der JahreSrechnun» erfolgen Der
dschluß erfolgt im Hauptbuch und im Handbuch in der Weise,
!» die zusommeogezählten Ausgaben von den zusammengezählten
'»nahmen abgezogen werden. Im Handbuch hat vorher eine
Wechnuog der einzelnen Titel der Einnahme und Ausgabe und
"ru Zusammenstellung stattzufinden.

Das Ergebnis deS Abschlusses ist sogleich in die RechnungS-
«4er des neuen JahreS zu übertragen.
. Am 18. April er . erwarte ich eine« kurzen Kertcht
*̂ der , daß »ie Kassenbücher nach der Vorschrift ab-
'schiossen warben find. Sie haben sich davon zu überzeugen,
■» der Abschluß vorschriftsmäßig ist.» Alsbald»ach dem am 15.April erfolgenden Abschluß der
»4er ist vo» dem Gemeinderechner auf Grund de» Handbuches eine
Miarische Nachweisung anzufertigeu und dem Bürgermeister(Ge>
!>i»evoistand) zur Durchsicht und Bescheinigung der Richtigkeit«ivlegen.
, Die summarische Nachweis»«« ist mir ISu- steno
^ t«m 1. W i er. »orznle«en.

Die Formulare « erden Ihnen durch die hiesige Kreisblatt.
lkerei zugehen.
Westerbur«, den 20. März 1916.

Der Borfitzende des KreiSa«sschvffeS
^_ des Kreises Westerburg._
Nachdem nach Mitteilnvg deS stellvertr. KreiStierarzteS die

_J ‘* und Klauenseuche in Betzdorf, AlSdorf, tzoflenroth und
Orsberg erloschen ist, wird meine viehseuchenpolizetltcheAnord'
">vom 29. Januar 1916 aufgeboben.

Attenkirchen, den 25. März 1916. Der Lunbrut.

A« die Herren KSr- ermeister des Kreises.
Sie wollen bis zum 15. April 1916 hierher berichten, ob

alle Erwerbungen von Grundstücken und dergleichen Rechten gemäß
der Umfatzsteuerordnungvom3. Januar 1907 (KreiSbl. Nr. 20 v.
1907) zur Anzeige und Vorlage gelang! sind.

We sterburg, den 25. März 1916. Der Landrat. '
An die Herreu Bürgermeister de» Kreise».

In den nächste« Tagen gehe« Ihnen die Heberollen über die
für das Jahr 1916 zu zahlende» Umlagebeiträge, sowie eine Ueber-
stcht über deren Verteilung und eia Begleitschreiben zu.

Die von den einzelnen Unternehmern zu zahlenden Beiträge
, sind in Spalte 13 angegeben. Die Beiträge sind von dem Ge»

meinderechuer in derselben Weise wie Gemeindeabgaben beizutreiben
und zwar bis zum 35. April cr. Beiträge, die nicht bis zum 25.
April cr. eingehen, muß die Gemeindekaffe vorlegen und find diese
i," VefwcltungszwangSverfahren beizutreibe:. Bei späterem Nach¬
weis der Uneinzlehbarkeit, welche iw Laufe dieses JahreS erbracht
werden muß. werden etwa vorlagsweise gezahlte Beiträge der Ge.
meinde wieder ersetzt. Sofort nach Empfang der Heberolle ist mit
der Erhebung der Beiträge zu beginnen und die Heberolle nebst
den beiliegende» Ueberstchten»ährend zweier Wochen zur Einsicht
der Beteiligte» bei dem Gemeinderechaer auSzulegen. Der Beginn
der Auslegung ist ortsüblich bekannt zu machen, unv daß dieses
geschehen, durch Vollziehung der dritten Bescheinigung auf der letzten
Seite der Heberolle zu bestätigen.

Im übrigen verweise ich auf die den Heberolle» beigefügteu
Begleitschreiben und mache noch besonders darauf aufmerksam, daß:

1. die der Gemeinde zuftehende» zwei Prozent Hebeg,bühce».
welche bereit? in dem Begleitbericht ouSgerechnel sind, in
die Gemeindekasie fließen und daß Gie dem Rechner ent¬
sprechende Einnahmeanweisung zu erteilen haben,

2. die Beiträge tu einer Summe und zwar auf
da» Postscheck-Konto der Kreiskommunalkasse
Ur. 7937 bei dem Postscheckamt tu Frankfurt
a. M. di« späteste»» 39 . April rr. einzuseude«
find.

Bi» spätestens 30. April cr. find auch die Heberollen mit der
vorgeschriebencu Bescheinigung hierher zurückzusenden.

Westerburg, den 24. März 1916.
Der Vorsitzende de» Sektiousvorstaude»

des Kreises Westerburg.
A« die Herren Kürgrrmeister de« Kreise«.

Betr.: Areishuudesteuer.
Gemäß Artikel4 der AuSführungSanweisungzur Ordnung

betr. Erhebung der Hundesteuer in Kreise Westerburg ist mir bis
zum 10. April d. IS . durch eine Bescheinigung uachzuweisen, ob alle
während deS ElatSjahreS 1915 gehaltenen Hunde angemeldet und
dem Kreisausschuß zur Veranlagung überwiesen find.

Die noch in Ihren Händen befindlichen Originallisten, Nach¬
träge und etwaige NachtragSlisten pro 1915 find umgeheud einzu-
fendeo.

Nach Artikel2 der erwähnte» AuSführungSanweisunghat die
Anmeldung der zu Aafaug des SteueijahreS vorhandene» Hunde
in der Zeit vom1.—10. April bei dem Ortdbürgermeifier zu erfolgen.

Die Anmeldungen find von Ihnen auf Grund der Kontrolle
zu prüfen und ist die Kontrolle durch Eintragung der nachträglichen
Ab» und Anmeldungen fortzuführe«. Ich bemerke hierbei, daß die
Kontrolle nur einmal und nicht für jedes Jahr hesbonerS anzulege» ist.



eie wolle» die Hunbebesltzer wirderbolt r» ortsüblicher Weise
z»r rechtz-rtigeu Anmeldung aufforbera laffeu und daS Lerzeichui«
der augemeldete« Hunde bi « f* i* 15 . A- ril b . I » . hierher

Schließlich ist eia etwaiger Bedarf an  Formulare » (Zu- «ad
Ab«ang«l>sten) umgebend an, »fordern.

Wefterb « »- , den 25. März 1916.
Der Parfttzende de« Krei «a« *fch« tze«

K. 1950. de» Kreise « Westerburg.
Bekanntmachung

über die Blenderung deS Gesetze«. betreffend Höchstpreise, und der
Berorbnuug gegen übermäßige Preissteigerung . Vom 23 . März 1916.

Der BuudeSrat hat auf « rund be# § 3 de« Gesetze» über die
SrmSchttauna de« BundeSraiS zu wirtschafklichea Maßnahmen »sw.
vom 4 . August 1914 (R -tchS-« esetzbl. S . 327) folgende Serord«
»«a , erlaffeo : „ 4t, r TArtikel I

§ 6 de« Gesetzes betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914
in der Fassaug vom 17. Dezember 1914, ergänzt darch den § 6
der Verordnung vona 23 . September 1915 (ReichK-Gesetzbl. 1914
6 . 339 , 516 ; 1915 6 . 603) erhält folgende Fassung:

Mit Gefängnis bis zu 1 Jahre und mit Geldstrafe bl« ,» 10OOV Mk.
oder mit eiaer dieser Strafe » wird bestraft:

1. wer die nach § 1 festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
8 . wer einen anderen zum Abschluß eine« Vertrage « auffordert,

durch den die Höchstpreise überschritte» » erden, oder sich zu
einem solche» « ertrag erbietet ; _ _

3. » er eine» Gegenstand, der von einer Aufforderung (§§ 2, 3)
betroffen ist. beiseiteschafft. beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständige» Behörde zum Verkaufe
von Gegenstände«. für die Höchstpreise festgesetzt sind (8 4).
nicht nachkomm!;

5. » er voriäie an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt
stnd, dem zuständigen Beamte» gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach § 5 erlassenen AuSsührungSbestimmuage» zu-
viderhandelt . ^ „

«ei vorsätzlichen Zuwiderhaudlungen gegen Nr . 1 oder 2
ist die Geldstrafe mindeste- « auf da« Doppelte de« Betrag » zu de.
mesien. um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder in de»
Fällen der Nr . 2 überschritten werde» sollte; übersteigt der Mindest,
betrag zehntausend Mark, so ' st auf ibn zu erkenne». Im Falle
w' ldernder Umstände kann die Geldstrafe bi» auf die Hälfte de»
MiudestbetrageS ermäßigt werden. ^ v . .

«ei Zuwiderhandlungen gegen fit.  1 und 2 kann tufeeu der
Strafe angeordnet werden, daß die Berurteilung auf Kosten de«
Schuldigen öffentlich bekanntzumochen >st ; auch kann neben Getüng-
»tgstrafe aas Verlust der bürgerliche« Ehrenrechte erkannt werden.

Artikel II
§§ 5 »nd 6 der Verordnung gegen übermäßige Preissteigerung

>om  23 ^ SuU i 915f erflSn| t durch § 7 der Verordnung vom 23.
G ' pt ' wber 1915 (ReichS-Gefetzbl. S - 467, 514» 603 ), erhalten

^ §*5.* ©dinflnif b « zu einem Jahre und mit Geldstrafe
hi» « zehntonsend Mark oder mit einer dieser Strafen wir » bestraft:

1 wer für Gegenstände de, täglichen Sedars «. insbesondere für
' Nahrung «- und Futtermittel aller Art . für rohe Naturerzeug.

niffe. S ' iz- und Leuchtstoffe sowie für Geaenstände be« » rlegS-
bedarf« Preise fordert , die unter « eröckfichligung der gesam¬
te« « erhültniffe, in«beso»dere der Marktlage , einen übermä-
ßige» S <wtn» enthalten , ober wer solche Preise sich oder einem
andere« gewähren oder versprechen läßt;

2 . wer Gegenstände der unter Nr . 1 bezeichneten Art , die von
ihm zur Veräußerung erzeugt oder erworben sind, znrückhält,
am durch ihre Veräußerung eiaeu übermäßigen Gewinn z»

3 . wer.̂ nm den Preis für Gegenstände der unter Nr . 1 bezeich.
»eten Art zu steigern, Vorräte pervichtet, ihre Erzeugung oder
de» Handel mit ihnen rillschränkt oder oadere unlautere
Machenschaften vornimmt;

4 wer an einer Verabredung oder Verbindung teiluimmt . die etoe
Handlung der io Nr . 1 bi« 3 bezeichneten Art zum Zwecke hat;

5 . wer zu Handlaogen der in Nr . 1 bi« 3 bezeichneten Art auf«
fordert , anreizt oder fich zu Handlungen solcher Art erbietet,
soweit nicht nach dev bestehenden Gesetzen eine höhere Strafe

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlnagen gegen Nr . 1 ist die Geld¬
strafe « labrsten« auf »a« Doppelte de« übermäßigen Gewinn« zu
hemffen , »er erzielt worden ist oder erzielt werde, sollte; ubersteigt
der M 'ndestbetrag zetzniausend Mark , so ist auf ihn zu erkennen.
Im Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe bl» auf die
Hülste de» Miodestdetrag « ermäßigt werden.

Neben der Strafe kann aus Einziehung der Vorräte erkannt
werden, auf die stch die strnibare Handlung bezieht, °br" Unterschied.
,b sie dem Verurteilten gehören oder « cht. Neben Gefängnisstrafe
kann aui Verlust der bürgerliche» Ehrenrechte erkannt werden.

Neben der Strafe kann ferner angrordnet werde«, daß die
Vergrtrlluug ans Koste» de» Schuldige» öffentlich bekanntzumochenist.

8 6. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
Kraft . Die Vorschriften der §§ 1 b>8 4 finden keine ainajen»®
soweit Höchstpreise bestehen. , . .

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt de« Außerkrafttretg
Artikel Ul

Diese Verordnung tritt am 1. April 1916 i» Kraft.
Perlin . den 23 März 1916.
Der Stellvertreter de* Keichallmuzier« . Delbrück.
Wird bekannt gemacht.

An die Herren BLraermeister de- Kreises.
Sie haben für wiederholte ortsübliche Bekonntmochuna Sorg,

trage ». Bei dieser Gelegenheit ist ausdrücklich darauf hinzu»e>I
daß die soeben bekannt gemachten Bestiwmnuge» gegenüber
früheren bedeutende Verschärfungeo enthalten.

«veftrrtznrg, den 27. März 1916.
K. 1975. 9t*  1 «« dr«i
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Bekanntmachung
über da« Verbot der Verwendung von Oeie » «wer Fette « \
üarftellnn « von Uegra «. von Kacke«. Firnisse » und Far»,

Vom 14. März 1916.
Auf Grund de« 8 3 der Verordnung über daS Verbot

Verwendung von pflanzlichen und tierischen Oelea «ad Fette,
technischen Zwecken vom 6 . Januar 1916 (ReichS-Gesetzbl. Es
wird sdlgenve« bestimmt:

Artikel 1.
Pflanzliche oder tierische Oele oder Fette dürfe« zur

stellung von Degra «, DegraS-Moellon und Moellon sowie zur
stell»«- von Lacken, Firniffen und Farbe », die zur Lackleders
kation dienen, nur mit Zustimmung dcS KriegSauSschuffkS
pflanzliche und tierische Ode und Fette in Berlin verwendet wer!
der sich hierbei der Verlnittelung »er KriegSleder-Aktiengesellst
in Berlin bedient. —_ ..

Artikel 2 . ßttQc
Pflanzliche Oele (Leinöl. Hanföl , Mohnöl . Holzöl iti

dürfen zur Herstellung von Lacken, Firn,ssen und Farben sowieg
»nstretchen «ur in Mischungen mit anderen Sloffeu verwn!
werden. Die Mischung darf an pflanzlichen Oelen nicht mehr«z,, zz
25 vom Hundert »eS SewichtS de« Snderzeugniffe«. bei Sa* >tr $,

iltiFtroiffeo üvd Lackfarben, die im Oien getrocknet werden »
nicht mehr al« 50 vom Hundert deS Gewicht« de« Enderzeugi
enthalten.

Die Dorschriftea deS Abf. 1 finde« keine Anwendung
1. auf die Herstellung und Berwendoug von Lacken, Fir

und Farbe «, die zur Lederfabrikatiou dienen.
2. auf die Herstellung und Verwendung von Lacke», Fm

»nd Farben zu künstlerischen Zwecke«.
Artikel 3.

Diese Bekanntmachung tritt am 15 . Mär , 1916 in
und an die Stelle der Bekanntmachung über da» Verbot der
Wendung von Oelen oder Fetten zur Heistellung »o» Degra«
Lacken, Firniffen und Farben vom 1. März 1916 (R .-Gbl . S . 1

Lacke, Firnisse und Farben , die am 15. März 1916 iti
fertiggestellt sind und sich nicht mehr i« Besitze deS Hersteller?
finden, dürfen ohne Rücksicht auf die im Artikel 2 Abf. l »»> } g
fehcuen Besch, Snkuogen zum Anstreichea verwendet werden. .

Kerti » , den 14. März 1916. . . iruag
Der Stellvertreter de» Deich«Kanzler». Delbrutj, ^

Bekanntmachung
über Fleittyverforgung . Vom 27 . März 1916.

5
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Der Bundeßrat hat auf Grund de« 8 3 de« Gesetze? über die (En®
tigung deS Bunderrat « zu wirtschaftlichen Maßnahmen »sw. oo*
August 1914 (R -ichSgesetzbl. S . 327) folgende Verordnung er »I
I. Peick - ftell- für die Ders- r, «»- «it Uieh « «» Flei'

8 1. Zur Sicherung de« Fleifchbedarf» de« Heere« und der M«
sowie der Zivilbevölkerung wir» eine Reichsstelle für die Versorg
mit Vieh und Fleisch (ReichSfl-ischftell-) gebildet.

Sie hat die Aufgabe, die Flrischversorguag . insbesonderevie yki nie « usqavk, oic
Aufbringung von Vieh und Fleisch im Reichsgebiet und deren» ^ m
teilnna , zu regeln. „ . . „ tJi ;:

Ihr liegt ferner die Verteilung de« au« dem « uiland eengefM
Schlachtvieh« und Fleische« einschließlich der Fleischware» ob

8 2. Die Reichrfleischstellc ist eine Behörde und besteht
einem Voistand und eiaem Beirat . Der Reichskanzler führt
Aufsicht und crlätzl die näheren Bestimmungen.

8 3. Der Dorstand besteht au« einem Vorsitzenden, eine«8 Z. Der Borstand besteht au« ernem Borutzenvcn, j
mehreren stellvertretenden Vorsitzendenund einer vom Reichst ^
zu bestimmenden Anzahl von Mitglieder ».

Der Vorsitzende, die stellvertreteaden L - rfitzendeu
Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt.

§ 4 . Der Beirat besteht au« sechzehn RegierunaSvertretek»,
zwar außer dem Vorsitzenden des Voistande« al« Volsttzendkl
vier Königlich Prenßilcheo. zwei Königlich Bayerische», einem
lieb Sächsischen, eiaem Königlich Württembergischen. eine« ■
herzoglich Badischen, einem Kroßherzoglich Hesstiche«. einem ®
herzoglich Mecklroburg-Echwermschen, etae« « coßherzogltch
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slhe, tinne« GroßherzogliL Olbeuburgische», einem Hauseatische»
«n» einem Elsiß-LothriugischenRegkeruagSvertreter. Außerdem ge.
hören ihm drei Vertreter deS Zeotral-Viehhaudeliverbaudes und je
ei» Vertreter der Fleischverteiluugsstellen von Bayer«. Württemberg
«,d Baden, der Deutschen LaudwirtschaftSratS. der Deutschen Han¬
delslager und des Deutschen StädtetageS, ferner je zwei Vertreter
her Landwirtschaft, deS BiehhandelS, des Fleischergewerbes und der
Verbraucher an ; der Reichekanzler ernennt diese Vertreter uad einen
ßtellvertreter deS vorfitzenden.

§ 5. Der Vorstand übt die « efugaiffe der Reichsfleischstelle auS
„d führt die laufenden Geschäfte.

Der Betrat ist über grundsätzliche Fragen zu hören. Der
Zustimmung des Beirats bedarf eS zur « ufflelluu« der Grundsätze
für die Berechnung

1. des Fltlschbcdarfs der Zivilbevölkeruna;
2. der in jedem Bundesstaat und in Elsaß-Lothringen zuzulafsen-

den Schlachtungen von Lieh;
3. der Mengen und der Art deS Schlachtviehs, da« in den ein¬

zelnen Bundesstaaten und in Elsaß-Lothringen für den Fleisch¬
bedarf des Heeres und der Marine, der eigenen Zivilbevölker¬
ung und der Zivilbevölkerung derjenigen Gebiete aufzubringen
ist, ins deren Viehbeständen der Bedarf der eigeneo Zivilbe¬
völkerung nicht gedeckt werden kann.
Kommt zwischen Vorstand und Beirat eine Uebereinstimmung

licht zustande, so entscheidet der BundeSrat.
11. Kegel » «« de Fleisch»ersor - a « g.

« . ... § 6. Schlachtungen von Sieb, die nicht ausschließlich für den
en zur $ Wtrtschafrsbedarf des ViehhalterS bestimmt find, find nur

i>dem von der Reichsfleischstelle festgesetzten Umfang gestatlet. Die
!* ff» L-ndeSzentralbchörden oder die vou ihnen bestimmten Behörden

^k « Anordnungen zu treffen, um Schlachiungeo über die zugelas-
" Höchstzahl hinaus zu verhindern. Sie können bestimmen, daß
engeseu,̂ , BB krlaubte« Schlachtungen gewonnenes Fleisch der Gemeinde,

i!« Kommunolverband oder einer anderen von ihnen bestimmten
stelle ohne Zahlung einer Entschädigung für verfallen erklärt
1 ffltrben kan». Sie regeln die Unterverteilung der zugeloffeneu

tztzlachtungen auf Kommnnalverbänve uad Gemeinden.
Schlachtungen ausschließlich für den eigeoen Wirtschaftsbedarf

r>i «i. ^ ViehhalterS sHansschlachtungeu) find nur dann gestaltet, wenn
*tr  Besitzer daS Tier in seiner Wirtschaft mindestens sechs Wochen
ikhalten hat. Die Laudeszeutralbehördea oder die von ihneu be-

verzeugiiii-mmtcn Behörden sind befugt, weitergehende Einschränkungen
selche Schlachtungen zu bestimmen.

Notschlachtungen fallen nicht unter die Beschränkungen
en. Fini^ s, i Satz 1 und de« Abs. 2.

^ Hausschlachtungen und Notschlachtuogen find den von
mdeszentralbebörden bestimmten Stellen anzuzeigeu und auf . ..
f den Kommunalverbaud oder die Gemeinde zugelaffene Höchstzahl
m Schlachtungen nach Grundsätzen, die von der Reichsfleischstelle
«gestellt werden, anzurechnen.
§ 7. Der Verkehr mit Fleisch und Fleischvaren auS einem
»nmunalverbaud in einen anderen ist von den LandeSzentralbe-

iu regeln. Soweit es sich um Kommuualverbände verschie-
| ^ Bundesstaaten einschließlich Elsaß-Lothringens handelt, hat

i Dm̂ . Reichsfleischstelle die Grundsätze für die Regelung anfzustellen.
^» 8. Für die rechtzeitige und vollständige Beschaffung des zur

ocn' ' 1 l“ ub® Bedarfs deS HeereS, der Marine und der Zivilbevöl-
aufzubringenden Schlachtviehs(§ 5 Abs. 2 Nr. 3) haben

' "I LaodeSzeutralbehörde» Sorge zu tragen.
. Die Landeszentralbehörden regeln den Verkehr mit Schlachtvieh.

M können bestimmen, daß der Ankauf von Schlachtvieh ausschl.
*916. kuch die von ihnen bezeichneten Stellen oder durch die von diesen
r die EruiWluftragten oder zugelaffeoro Personen stattfindet, sowie daß der
nsw. vo *x "Luf von Schlachtvieh nur an die bezeichneten Stellen oder an

ung erleM von diesen beauftragten oder zugelossenen Personen erfolgen darf.
»«NFleisl 8 9. Soweit die von den Landeszentralbehörden bezeichneten
» der ’JW 'Ulleu oder die vou diesen beauftragten und zugelaffenen Persooeo
e Bersorgil» erforderlichen Bedarf an Schlachtvieh nicht freihändig erwerben

»drn, sind die fehlenden Mengen nach näherer Anweisung der
besondere»deSzcntralbehörden von den Kommunalverbändeo und Gemeinden
,d deren» ^ rhalb ihrer Bezirke anfzubriogeo unter entsprechender Anwendung

. . ^ Bestimmungen im § 2 de» Gesetze», betreffend Höchstpreise, vom
r» 1914 (R .-G.-Bl. S . 516) und mit folgenden Maßgaben:
bestehtl 1- Den Unlernehmern landwirtschaftlicher Betriebe sind die Tiere

er führt>c I » beiaffen, die fie zur Fortführung ihre« Wirtschaftsbetriebs
. bedürfen. In Zuchtvichherden dürfen nur die zur Mast auf-

, eine« li gestellten Tiere enteignet werden.
Reich-M Bei der Festsetzung des UeberoohmepreiseS sind, soweit ein

Höchstpreis nicht besteht, die von der Reichsfleischstelle aufge-
dev e »eilten Preisvorschriften zu berücksichtige».

» Die Gemeinden sind verpflichtet, eine Verbrauchsregeluog
ertretct»/" ? Fleisch und Fleischwareu in ihren Bezirkeu vorzunchwen. Sie
fitzendesl "iv bestimmen, daß Fleisch aus Notschlachtungenan die von
einemW bestimmten Stellen gegen eine von der höheren VerwaltungS-
eine« E , enbflflltifl festzusetzende Entschädigung abzuliefern ist. Sie
eine« »en von den Landeszentralbehörden nach § 8 mit der Be-
oglich des Schlachtviehs bezeichneten Stelle« auf deren Berlan-

für

des

des
die

116  in
bot der
DegraS
»bl. 6

ge« eine Stelle zu benennen, die d,8 gelieferte Schlachtvieh zu über¬
nehmen hat. Sie bedürfen zu der im Satz 1 vorgeschriebenen Re.
gelang der Zustimmung der Landeszentralbehördeoder der vou ihr
bestimmten Behörde.

Die LaRdesreutralbehörden könneR anordnen, daß die Regel¬
ung anstatt durch die Gemeinden durch deren Vorstand getroffen
wird. An Stelle der Gemeinde» find die kommunaloerbände be¬
fugt und auf Anordnung der Landeszentralbehörde verpflichtet, die
Regelung vorzunehmen.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmte«
Stellen können die Regelung selbst treffen oder Anordnungen da¬
rüber erlaffen.

Die Befugniffe der Gemeinden, der Kommunalverbände, der
Landeszentralbehörde« sowie der von ihnen bestimmten Stellen regeln

_ sich nach der Verordnung über die Errichtung von PreiSprüfuagS-
j stellen und die VerforguugSregelung»om- 5- | ?eptft?6er  1915 (R ..

Sefetzbl. 6 . 607, 728). ' “
21. Schttttzb- stimmnuge » .

§ 11. Im Sinne dieser Verordnung gelten als Vieh: Rindvieh,
Schafe und Schweine, als Fleisch: das Fleisch von diesen Tieren,
olä Fleischwaren: Fleischkonserven. Räucherwaren vou Fleisch.
Wurste aller Art sowie Speck.

8 12. Streitigkeiten, die sich bei Durchführung dieser Verordnung
zwischen Gemeinde». Kommuualverbände», den im 8 8 für den An-
und Verkauf vou Vieh bezeichneten Stellen, den von ihnen beauf¬
tragten oder zugelaffenen Personen ergeben, entscheidet endgültig
die höhere Verwaltungsbehörde; ergeben fich Streitigkeiten zwischen
Gemeinden, Kommunalverbändeo, Stellen oder Personen, die in
verschiedenen Bundesstaaten einschl. Elsaß-Lothringens ihren Sitz oder
ihre gewerbliche Niederlassung haben, so entscheidet ein Schiedsgericht.

Das Nähere über das Schiedsgericht wird vom Reichskanzler,
über die örtliche Zuständigkeit der höheren Verwaltungsbehördenund
ihr Verfahren von den Landeszentralbehörden bestimmt.

8 13. Die vou den Landeszentralbehörden mit der Beschaffung
von V>eh und der Regelung der Fleischversorgung beauftragten
Behörden und Stellen haben der Reichsfleischstelle auf Erfordern
Auskunft zu geben.

8 14. Unbeschadet der Befugnisse der Reichsfleischstelle erlaffe»
die Landeszentralbehörden die Bestimmuuge» zur Ausführung dieser
Verordnung. Sie bestimmen, wer als höhere Verwaltungsbehörde,
als zuständige Behörde im Sinne de? § 9 in Verbindung mit § 2
bes Höchstpreisgesetzes, als Kommunalverbaud, als Gemeinde oder
Gemeindevorstand im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

8 15. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu fürifzehnduvdert Mark wird bestraft:

1. wer den Vorschriften im 8 6 Abs. 2 Satz 1 zuwtderhandelt;
2. wer die ihm nach§ 6 Abs. 4 obliegende Anzeige nicht erstattet

oder wiffentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht;
3. wer den a»f Grund des 8 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2,

8 7, 8 8 Abs. 2 oder§ 10 erlassenen Anordnungen oder den
von den Laudeszenlralbehörden erlaffeneu Ausführungsvor¬
schriften zuwiderbandelt.

8 16. Der Reichskanzler kann Ausnahme» von Vorschriften
dieser Verordnung zulaffe».

8 17. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt deS Außer¬
krafttretens.

Kertt «, den 27. März 1916.
_ §rr Stellvertreter de» Ketch »ka « zler «. Delbrück.

Bekanntmachung
über Rohfette , vom 16. März 1916.

Der BundeSrat hat auf Grund de» § 3 deS Gesetzes über die
Ermächtigung des BundeSratS zu wirtschaftlichen Maßnahmen nsw.
vom 4. August 1914 (ReichS-Gesetzbl. S . 327) folgende Vrrord-
uung erlaffen:

8 1. Die Vorschriften dieser Verordnung finde» Anwendung auf
Rohfctte von Rindvieh uud Schafen.

Rohfette im Sioue dieser Verordnung sind:
1. die Jnncnfette (Nierenfett ohne Fleischuieren, Darm-, Netz-,

Magen-, Herzbeutel', Brust- und Schloßfette) ;
2. die Abfallfette (die beim Reinige» und Schleimen der Därme

gewonnenen Fette) ;
3. Fettbrocken, soweit sie sich beim Verkaufe von Fleisch ergebe».
§ 2. Lei gewerbliche» Schlachtungen von Rindvieh und Schafe»

ist der Unternehmer verpflichtet, die Jnneofette (§ 1 Abs. 2 Nr. 1)
und die Abfallfette(8 l Abs. 2 Nr. 2) auf Verlangen des Kriegs-
ausfchuffeS für pflanzliche und tierische Oele und Fette, G. m. b. H.
in Berlin vom Tierkörper loSzutrennen und an die vom KriegSauS-
fchuffe bezeichneten Schmelze» oder Sammelstellen zu liefern. Ge¬
werbsmäßige Verkäufer vou Fleisch sind verpflichtet, soweit sie sich
beim Verkaufe von Fleisch ergeben, auf Verlangen deS Kriegsaus-
fchufles an die genannten Stellen zu liefern.

Im Weigerungsfälle kann die zuständige Behörde die Los-
trenoung und Lieferung auf Kosten deS Verpflichteten und mit de»
Nittel » seine- Betriebs durch einen Dritte» vornehme» lassen.
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Vak bt8 KrieaSouSsLuffeS ist auf dessen Ersuche,
durch die Gemeinde öffentlich bekanntzumachen.

§ 3. Der KriegkauSschuß erläßt mit Zustimmung de« Reichs¬
kanzlers Anweisungen über: ^ . ». er

1. die Art und den Umfau, der Lostrennung der tB § 1 Abs.
2 Nr . l und 2 bezeichneten Rodfette:

2. die K-biMdlung, Verpackung, Bezeichnung und Versendung
der Rohirtte. t  j.
Tr hat für alsbaldige Verarbeitung, für beste Ausnutzung

»er Rohfelle und für Abgabe deS auSgeschmolzenes FelteS nach
den Weisungen deS Reichskanzler« zu sorgen.

8 4 . Die Unternehmer und Betriebsleiter der Schmelzen und
SammelKellen baden die Rohfette abzunehmev und einen angemes.
feiten Uebernahmeprei« dafür zn zahlen. Der UebernabmepreiS
schließt die der Kosten Verpackung ausschließlich der Besörderungsgefaße
s»wie die Kosten der Verladung, der Beförderung biS zur Schmelze.
Sommelstelle oder Verladestelle und der Abladung daselbst ein.

8 5 Für die Uebernahmepreise werden Höchstgrenzen von einem
Sachverständigenausschutz ermittelt und vom Reichskanzler testa-setzt.
DaS Rädere über den Sachverständigenausschuß und die Grundtatze
für die E ' Mittluog der Höchstgrenzen bestimmt der Reichskanzler.

§ 6 Ist der Lieferungkpfl'chtige mit dem vom Unternehmer
oder Betriebsleiter der Schmelze oder Sawmelstelle gebotenen Preise
nicht einve,stauben, so sitzt auf Antrag die zuständige Behörde den
PreiS endgültig fest. Sie bestimmt darüber, wer die baren Aus.
lagen deS Verfahrens zu tragen hat. Bei der Festsetzung ist der
PreiS zu berÜckstchtigen. der zur Zeit der Ablieferun« oder Verla¬
dung aogew'ffe« war. Der L'eferu»a«pfl'chtige bat ohne Rücksicht
auf die endpült ge Festsetzung de» Preise« zu liefern, der Unter-
gebaut oder Betriebsleiter vorläufig den von ihm als angemessen
erachteten PreiS zu zahle«. ^ , _ .

Die Zahlung erfolgt spätestens 8 Tage nach Eintreffen der
Sendung bei der Schmelze oder Sommelstelle.

Für streitige Rckbeträae beginnt die Frist mit dem Tage, an
de« die Entscheidung der zuständige» Behörde der Schmelze oder
Sawmelstelle zugeht.

8 7 Die Unternehmer und Betriebsleiter der Schmelzen und
Sawmelstcllen sind verpfl cht' t. den Weisungen des KrieasausschussiS
über die Abnahme und Verarbeitung der Robfette sowie über die
Abgabe de« auSgcscbmolzenenFette» Folge zu leisten.

Kommt der Uaternrhmer ober Betriebsleiter der Weisung
nicht »ach, so kann die zuständige Behörde die ihm obliegenden
Leistungen auf seine Kosten und mit Mitteln seines Betriebs durch
einen Dritten vornehmen taffen.

8 8 Abdruck dieser Verordnung ist in den Räumen der gewerb-
lichen Betriebe, von denen Rohfette abzuliefera sind und in denen
-»»geschmolzene Fette veikaust werden, ouszuhänge«.

8 9 I « Gemeinden» in denen »ach § 2 eine AblieferungSver«
pfl -btung begründet ist» dwfen Rohfelle gewerbSmähig so « er.
diaucher nicht abges' tzt werden. Der KriegSausschuß kann mit Zu¬
stimmung de» Reichskanzlers Vorschriiteu über die gewerbsmäßige
Abgabe ansgeswmolz'nen Fettes an Verbraucher erlassen.

§ 10 Die Beamten der Polizei und die von der Polizei beauf¬
tragten Sachverständigen sind befugt, in Räume, in denen Rindvieh
ober Schale geschlachtet oder in denen geschlachtete Tiere oder deren
Feite verkauft oder feitgehalten werden, jederzeite>nzutreten, daselbst
B'sichiigungen vorzunehmen und nach ihrer Auswahl Proben gegen
Empfangsbestätigungzu entnehmen.

8 11 . Die zuständige Behörde kann gewerbliche Betrübe schließen,
deren Unternehmer oder Leiter sich in Bstolgung der Pflichten un¬
zuverlässig zeigeo, die ihnen durch diese Verordnung oder die auf
Grund derselben ergangenen Anordnungen auferlegt sind.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Ueber die Be¬
schwerde entscheidet die höhere Veiwaltungsbehöcde endgültig. Die
Beschwerde bewukl keinen Aufschub.

§ 12- Der Reichskanzlerk-no Ausnahmen von den Vorschriften
dieser Verordnung zulassen.

D>e LandeSzentralbehörden erlassn die Bestimmungen zur
Ausführung dieser Verordnung. Sie können vor schreiben, daß die
in dem § 2 Abs. 3 vorgesehene öffentliche Bekanntmachung anstatt
durch die Gemeinde durch deren Vorstand erfolgt. Sie bestimmen,
wer alS Gemeinde, zuständige Behörde und höhere Verwaltungsbe¬
hörde i« S 'nne dieser Verordnung anzusehen ist.

ß 13. Mtt GesängmS bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
di« zu fünfzehnhundert Mark wir» bestraft: ^ _

1. wer den Vorschriften de» 8 2 Abs. 1 oder des § 9 Satz 1
zuwtderhaudelt;

2 . wer de» Aushaug entgegen der Vorschrift de« 8 8 unterläßt;
3. wer de» auf Grund des 8 3 Abs. 1 oder8 9 Satz 2 erlas¬

senen Anweisungen zuwiderhaudelt.
8 14 . Die Berordvung tritt mit de« Tage der Verküodung in

*ta ^ '®tr Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt deS Außerkrafttretens.
Oerttn . den 16. März 1916.

9er jteUrerteeter de» Reichskanzler *. Delbrück.

Hotel-Reslauraat„Zum Löwen“, Westerbur!.
Sonntag , den . 2 - A.pril er . findet der zweite

„Patriotische Familienaheiii
statt , mit neuem Programm.

Vornehm ! Decent ! Hmuorvol
Anfang8 Uhr. Eintritt 50 nnd'75 Pfg.

Es ladet ergebenst ein 6®
li . Middendorff,

Universal-Vortragskücstler, i.  Zt. V.-Waehtmeister.

Bahnamtliche An- und Abfuhr d<
Stückgüter vo« Bahnhof Westerbm
nach und von Westerburg. Gershaf«

«nd Winnen.
Die Rollgeldsätze sind mit Gültigkeit vom 1. April 1916.

für W-steiburg und Gershasen um 5 Pfntni «, für Winneni
10 Pfennig erhöht morde «. Der Gebührentarif ist bei»
Güterabfertigung Westerburg ausgehängl und von dem Rollfts
begleiter auf Verlangen voezuzeigen.

Kimbnrß . den 23- März 1916.
KSnigl . Eise«bah»-Nerkehr »a« t.

Tüchl. Bfenmaurer
für unser Martinwerk

ge- e« hohen Kahn sofort gesucht.
Hafper Eisen- und Stahlwerk , Haspe i.

Wohlfahrts-
Geld-Lose

|zn Zwecken der Deut¬
schen Schutzgebiete

li Mt 3,50 10167 Geldgew
Jziehnng am 11., 12u- 13. April.400000 «k

15000 , 40000
30000 , 20 000 Mk

bares Geld.
|(Porto 10 Pf ., jede Liste 20 Pf.)

versendet Glücks -Kollekte

iHeinr. Deecke, Kreme!)

Aerzte_
empfehle«

„rtkr̂Kihe« - itemittel

Vaiser'BrustV (arameller
mit den... 3 Tannen ’.’

iUilliantnt ”.£ n

Deutsches Fabrikat!
Allein-Verkaut

für den hiesigen Bezirk der

idler-Sebreibmasetiinen
100000 im Gebrauch!

Neu! Kleine Adler -Schreib-
Maschine ! Für Privat - nnd
Reisegebrauch mit praktischem

Reisekoffer.
Zur persönlichen Vorstellung

gerne bereit!
Carl Müller Söhne
Kroppach -Bhf . Jngelbach

Fernsprecher Nr. 8
Amt Altenkirchen.

Heiserkeit, Katarrh, - erfühl-
mang. Krampi-und Ke-chhaltea,
sowie als -arkrazuas gegen
Erkältllllien daher hochwill¬
kommen jedem Krieier!

n«t . begl. Zeugnillê
»on Aerzten »«"
Privaten verbürge«

-  den Meten Ers,lg.
Paket 25 Pfg., Dose 50 Pf. .

Kriegavackung 15 Pfg-, kein Po«
Zu haben in allen Apvlheken

sowie bei: |

Gustav Hickol,Westerbarg-

Kleine Fettherinj
50—60 Stück Inhalt tn
Postfäßchen in HeringStunke^
sendet franko per NachnH
zu Mk. a .85

Fr . Haase. Deffo»

AelieresW
welches schon in befferew
gedient hat zur Führung ^
kleinen HauSbalt bei hodea>̂
nach Montabaur gesucht,
kuufl erteilt die Txped. b-
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